
Müllheizkraftwerk: Bürger fordern mehr Infos 
Stadt Neustadt verweist auf öffentliche Sitzungen - Weitere Infoveranstaltung sei geplant - Laut ZVO gibt es keinerlei Ausbaupläne 

Neustadt. Der Bebauungsplan 
Nummer 80 sorgt weiter für Unru­
he in Neustadt. Das Müllheizkraft­
werk fällt in diesen Bereich. Bereits 
im vergangenen Mai kritisierte un­
ter anderem der BUND, dass die Öf­
fentlichkeit nicht ausreichend über 
die Planungen informiert würde. 
Nun kocht das Thema erneut hoch. 

Grund ist eine Anfang Dezember 
abgelaufene Frist für die sogenann­
ten Träger öffentlicher Belange. Zu 
diesen zählt auch der BUND. Der 
Pelzerhakener Uwe Morgenroth ist 
seit Jahren Mitglied des Vereins 
und übernahm das Schreiben einer 
Stellungnahme. Sowohl Morgen­
roth als auch Iris Bomke, ebenfalls 
Pelzerhakenerin, nutzen den Ter­
min, um erneut mehr Beteiligung 
der Öffentlichkeit zu fordern. Sie 

befürchten unter anderem, dass 
das MHKW ausgebaut werden 
könnte. Wie schon im Mai sagt Ni­
cole Buschermöhle, Sprecherin des 
Zweckverbands Ostholstein: "Es 
sind weiterhin weder Erweite­
rungs- oder Ausbaumaßnahmen 
auf dem Gelände des Müllheizkraft­
werkes oder der weiteren Fläche 
zur Abfallentsorgung und -verwer­
tung in Neustadt noch eine Kapazi­
tätserweiterung des Müllbunkers 
geplant. U 

Uwe Morgenroth überzeugt dies 
nicht. Zudem kritisiert er erneut, 
dass eine Öffentlichkeitsbeteili­
gung im März wenig transparent 
gewesen sei. "Öffentlichkeits betei­
ligungen sind Grundrechte des Bür­
gers und können bei Fehlerhaftig­
keit zur Unwirksamkeit des ausge-

legten Bebauungsplans führen", 
betont er. Iris Bomke hält es für 
nicht hinnehmbar, dass es vor dem 
Befragen der Träger öffentlicher Be­
lange keine erneute Infoveranstal­
tung gegeben habe. 

Die Antwort liefert Bürgermeiste­
rin Dr. Tordis Batscheider (SPD). 
"Eine erneute Bürgerbeteiligung 

Das Müllheizkraftwerk in Neustadt 
erhitzt die Gemüter. FOTO: SER 

wird im Rahmen der öffentlichen 
Auslegung für die Dauer eines Mo­
nats gemäß Paragraph 3 Absatz 2 
Baugesetzbuch stattfinden. Dies ge­
schieht nach Abwägung der Anre­
gungen aus der ersten Öffentlich­
keitsbeteiligung und der Stellung­
nahmen der Träger öffentlicher Be­
lange. Die öffentliche Auslegung 
wird rechtzeitig vorher in den LN 
bekanntgemacht. Dies ist der Ver­
fahrensablauf, wie ihn das Bauge­
setzbuch vorgibt." Auch betont sie, 
dass der Vorentwurf des Bebau­
ungsplans in öffentlichen Sitzun­
gen, unter anderem am 3. Novem­
ber 2016 und am 4. Mai 2017, bera­
ten worden sei. "Wer als Bürgerin 
oder Bürger also wollte, konnte sich 
in aller Ausführlichkeit darüber in­
formieren", so Batscheider. seT 

Vier Ziele 

Die Stadtverwaltung will mit dem 

Bebauungsplan Nummer 80 folgen­

de Ziele erreichen: 1. Die rechtssiche­

re Regelung der Zulässigkeit von Ge­

werbebetrieben, Einzelhandelsbetrie­

ben und sonstigen Bauvorhaben ein­

schließlich der erforderlichen Er­

schließung. 2. Die Bestandssicherung 

für die vorhandene Abfallverwer­

tungsanlage. 3. Die Vermeidung be­

ziehungsweise Lösung von Konflik­

ten mit empfindlichen Nutzungen in 

der Umgebung, zum Beispiel mit tou­

ristischen Angeboten, Gesundheits­

angeboten und Wohngebieten. 

4. Die Schaffung von Planungssicher­

heit für die bestehenden Nutzungen 

und künftige Bauvorhaben. 


